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An das 
Bundeskanzleramt 
 
Per E-Mail: iii1@bka.gv.at 
 
 
Zu dem mit do. Note vom 18. Mai 2016, Zl. BKA-920.196/0002-III/1/2016, übermittelten Gesetzesent-
wurf wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Artikel 4: (Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes) 
 
Zu Z 17 (betreffend § 207 Abs. 4): 
 

Im Zuge der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde die Schaffung eines einheitlichen Rich-
terbildes innerhalb von längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten der Novelle zur Einführung einer zwei-
stufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit gefordert. 
 
§ 207 Abs. 4 RStDG sieht für Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungs- oder des Bundesfi-
nanzgerichtes die Möglichkeit  vor, nach einer tatsächlichen Dienstzeit von fünf Jahren zur Richterin 
bzw. zum Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ernannt zu werden. 
 
Angeregt wird, diese Möglichkeit auch für Richterinnen und Richter der Landesverwaltungsgerichte zu 
schaffen und sie gleich wie Richterinnen und Richter der Bundesverwaltungsgerichte zu behandeln 
(„einheitliches Richterbild“; Gleichheitsgrundsatz).  
 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates elektro-
nisch übermittelt.  
 

 
Für die Kärntner Landesregierung: 

Dr. Primosch 
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